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Sicherheit, Kommunales und Soziales

Neufassung der Verbandssatzung des Krankenhauszweck-
verbandes Aschaff enburg-Alzenau

Bekanntmachung vom 30.05.2022 Nr. 12-1444.10-2-2

I.

Die Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes 
Aschaff enburg-Alzenau hat in der Sitzung am 19.11.2021 die 
Neufassung der Verbandssatzung beschlossen.

Die Regierung von Unterfranken hat die Änderung der Ver-
bandsaufgabe und die Neufassung der Verbandssatzung mit 
Schreiben vom 20.04.2022 Nr. 12-1444.10-2-2 gemäß Art. 48 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 2, Art. 20 Abs. 1 KommZG rechtsauf-
sichtlich genehmigt. 

Nach Art. 48 Abs. 3 KommZG wird nachfolgend die Neufas-
sung der Verbandssatzung amtlich bekannt gemacht. 

Würzburg, 30.05.2022
Regierung von Unterfranken

Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.

Verbandssatzung 
des Krankenhauszweckverbandes

Aschaff enburg-Alzenau

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis  .................................................................. 2

§ 1  Name und Sitz  ............................................................... 3

§ 2  Mitglieder und räumlicher Wirkungsbereich  ................ 3

§ 3  Aufgaben  ....................................................................... 3

§ 4  Gemeinnützigkeit  .......................................................... 4

§ 5  Betätigungsverbot  ......................................................... 5

§ 6  Überleitung des Personals und Dienstherreneigenschaft  6

§ 7  Einbringung und Rückübereignung von Grundstücken, 
Gebäuden und Einrichtungen  ........................................ 6

§ 8  Verbandsorgane .............................................................  8

§ 9  Zusammensetzung der Verbandsversammlung und Stim-
menverteilung  ................................................................ 8

§ 10  Zuständigkeit der Verbandsversammlung .....................  9

§ 11  Der Verbandsvorsitz  .................................................... 10

§ 12  Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der übrigen 
Verbandsräte  ................................................................ 10

§ 13  Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden  .................... 10

§ 14  Geschäftsstelle  ............................................................ 11

§ 15  Wirtschaftsführung und Rechnungswesen  .................. 11

§ 16  Finanzbedarf  ................................................................ 11

§ 17  Investitionsumlage  ...................................................... 12

§ 18  Betriebsumlage  ............................................................ 12

§ 19  Kassenwesen und Prüfungswesen  ............................... 12

§ 20  Aufl ösung  .................................................................... 13

§ 21  Abwicklung und Auseinandersetzung  ......................... 13

§ 22  Schlichtungsverfahren  ................................................. 14

§ 23  Änderungsvorbehalt der Verbandsmitglieder  .............. 14

§ 24  Öff entliche Bekanntmachungen  .................................. 14

§ 25  Inkrafttreten  ................................................................. 14

Die Stadt Aschaff enburg und der Landkreis Aschaff enburg bil-
den gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. Juni 1994 (GVBI. S. 555, ber. 1995 S. 98, Bay 
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RS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezem-
ber 2015 (GVBI. S. 458) einen Zweckverband mit folgender 
Verbandssatzung:

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen Krankenhauszweck-
verband Aschaff enburg-Alzenau. Er ist eine Körperschaft 
des öff entlichen Rechts.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Aschaff enburg.

§ 2 Mitglieder und räumlicher Wirkungsbereich

(1) Verbandsmitglieder sind die Stadt Aschaff enburg und der 
Landkreis Aschaff enburg.

(2) Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes um-
fasst das Gebiet seiner Mitglieder.

§ 3 Aufgaben

(1) Der Zweckverband erfüllt anstelle der Verbandsmitglieder 
die Aufgabe, die öff entliche Gesundheitsversorgung durch 
ein Krankenhaus mit Standorten in Aschaff enburg und in 
Alzenau zu sichern. Beide Standorte werden eine statio-
näre Versorgung sicherstellen. Darüber hinaus betreibt der 
Krankenhauszweckverband, unter Beachtung der kommu-
nalrechtlichen Zulässigkeit, auch Einrichtungen zur am-
bulanten Versorgung und errichtet, unterhält und betreibt 
vorrangig zur Deckung des eigenen Bedarfs berufl iche 
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen im Gesundheits-
wesen, insbesondere eine Schule für Operationstechnische 
& Anästhesietechnische Assistenten. Darüber hinaus führt 
der Krankenhauszweckverband die Pfl ege und Betreuung 
von alten und pfl egebedürftigen Menschen sowohl in ge-
riatrischen Fällen als auch durch stationäre und ambulante 
Rehabilitationsmaßnahmen durch. Außerdem fördert der 
Zweckverband Einrichtungen der Wohlfahrtspfl ege und 
der Kunst.

(2) Der Zweckverband kann im Einzelnen

1. eine Berufsfachschule für Krankenpfl ege,

2. eine Berufsfachschule für Kinderkrankenpfl ege,

3. eine Berufsfachschule für Pfl ege,

4. eine Berufsfachschule für Hebammen und Entbin-
dungspfl eger,

5. eine Schule für Operationstechnische & Anästhesie-
technische Assistenten,

6. ein Sozialpädiatrisches Zentrum,

7. eine Fortbildungsstätte für Berufe im Gesundheitswe-
sen,

8. eine Weiterbildungsstätte für Berufe im Gesundheits-
wesen,

9. Ausbildungsstätten für Medizinstudenten,

10. Wohnräume für Beschäftigte in Ausbildung und für 
Personal im Rahmen der Akquise in medizinischen 
Bereichen, z.B. ausländische Pfl egekräfte,

errichten, unterhalten und betreiben.

Aufgabe des Krankenhauszweckverbandes ist des Wei-
teren die Gestellung von Grundstücken nicht nur an die 
Klinikum Aschaff enburg-Alzenau gGmbH, sondern auch 
an die Kooperationspartner der Klinikum Aschaff enburg-
Alzenau gGmbH, die an die Krankenhäuser organisato-
risch angegliedert sind (Bezirk Unterfranken - Psychiatrie, 
Caritas - Schule für Kranke, ...).

(3) Der Zweckverband hat den Krankenhausbetrieb sowie 
die Errichtungen, den Unterhalt und den Betrieb weiterer 

Eirichtungen mehreren GmbHs übertragen, an denen er 
unmittelbar oder mittelbar - soweit kommunalrechtlich zu-
lässig - beteiligt ist. Der Krankenhausbetrieb umfasst dabei 
auch die Errichtung neuer Gebäude sowie Erweiterungs- 
und Umbauten an den bestehenden Krankenhäusern.

Nach der Ausgliederung des Krankenhausbetriebs in die 
Klinikum Aschaff enburg-Alzenau gGmbH verbleiben wei-
terhin beim Zweckverband

1. das Eigentum an den Grundstücken der beiden Kran-
kenhausstandorte in Aschaff enburg und Alzenau und

2. der Betrieb einer Schule für Operationstechnische & 
Anästhesietechnische Assistenten gemeinsam mit dem 
Kooperationspartner Klinikum Aschaff enburg-Alze-
nau gGmbH für die praktische Ausbildung sowie die 
Durchführung von Veranstaltungen wissenschaftlicher 
oder belehrender Art im Gesundheitswesen.

(4) Der Zweckverband kann eine Zweckvereinbarung ab-
schließen, soweit das der Erfüllung der ihm von seinen 
Mitgliedern übertragenen Aufgaben dient. Darüber hinaus 
kann er mit Zustimmung einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbands-
versammlung durch eine Zweckvereinbarung Aufgaben 
anderer Gebietskörperschaften übernehmen, wenn diese 
Aufgaben seinen Aufgaben gleichartig sind, der Umfang 
der Aufgaben im Verhältnis zum Umfang der dem Zweck-
verband von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben 
nachrangig ist, die anderen Gebietskörperschaften sich in 
der Zweckvereinbarung das Recht zur Steuerung der Auf-
gabenerfüllung vorbehalten, in der Zweckvereinbarung ein 
angemessener Kostenersatz vereinbart wird und die Über-
nahme der Aufgaben dem öff entlichen Wohl entspricht, 
z.B. der Verwaltungsvereinfachung oder Kostensenkung 
im Rahmen nachbarschaftlicher Zusammenarbeit dient.

§ 4 Gemeinnützigkeit

(1) Der Zweckverband mit Sitz in Aschaff enburg verfolgt 
ausschießlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung.

(2) Zweck des Zweckverbandes ist die Förderung des Gesund-
heitswesens und der Berufsbildung, der Kunst sowie des 
Wohlfahrtswesens.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch die Förderung des Krankenhauses mit Standorten 
in Aschaff enburg und Alzenau, welches in der Klinikum 
Aschaff enburg Alzenau gemeinnützige GmbH betrieben 
wird, und durch die Errichtung, Unterhaltung und den 
Betrieb von berufsbildenden Schulen, etwa der Schule für 
Operationstechnische & Anästhesietechnische Assistenten, 
sowie der Zurverfügungstellung von Ausstellungsfl ächen 
für Künstler und durch ein planmäßiges Zusammenwirken 
mit anderen steuerbegünstigten Körperschaften.

(4) Der Zweckverband ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Zweckverbandes oder 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das übrige 
Vermögen, soweit es die eingezahlten, zu diesem Zeit-
punkt bewerteten Kapitalanteile der Verbandsmitglieder 
und den gemeinen Wert der von den Verbandsmitgliedern 
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, jeweils hälftig auf die 
Verbandsmitglieder mit der Aufl age zurück, es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden, sofern die bisherigen 
Aufgaben und das Vermögen des Zweckverbandes nicht 
auf eine andere juristische Person des öff entlichen Rechts 
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oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für die bisherigen Aufgaben übergehen.

(6) Mittel des Zweckverbandes dürfen nur für die satzungsmä-
ßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Zweckverbandes. Die 
Verbandsmitglieder erhalten weder Gewinnanteile noch 
sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Zweckverbandes. 
Die Stadt Aschaff enburg erhält bei Aufl ösung oder Auf-
hebung des  Zweckverbandes oder bei Wegfall der steu-
erbegünstigten Zwecke vorbehaltlich Abs. 5 zunächst das 
einmal von der Stadt Aschaff enburg eingebrachte Grund-
stücks- und Gebäudevermögen zurück. Ebenso erhält der 
Landkreis Aschaff enburg bei Aufl ösung oder Aufhebung 
des Zweckverbandes oder bei Wegfall der steuerbegünstig-
ten Zwecke vorbehaltlich Abs. 5 zunächst das einmal von 
dem Landkreis Aschaff enburg eingebrachte Grundstücks- 
und Gebäude- sowie Betriebsvermögen zurück.

(7) Übriges Vermögen ist das Vermögen, welches verbleibt, 
wenn bei Einstellung des Geschäftsbetriebes etwa im Fal-
le der Aufl ösung alle Verbindlichkeiten, Lasten, Steuern 
und sonstigen Verpfl ichtungen des Zweckverbandes erfüllt 
wurden.

§ 5 Betätigungsverbot

(1) Die Verbandsmitglieder sind nicht berechtigt, Planungen 
auf dem Gebiet des Krankenhauswesens in eigener Zu-
ständigkeit durchzuführen. Insoweit gehen alle Rechte und 
Pfl ichten der Verbandsmitglieder aus diesem Aufgabenge-
biet an den Zweckverband über.

(2) Die Verbandsmitglieder dürfen solche Zuschüsse zu den 
Kosten von Krankenhausinvestitionen anderer Kran-
kenhausträger, die das gesetzlich vorgeschriebene Maß 
überschreiten, sowie Betriebskostenzuschüsse für Kran-
kenhäuser nur im Einvernehmen mit dem Zweckverband 
leisten.

§ 6 Überleitung des Personals 
und Dienstherreneigenschaft

(1) Der Zweckverband ist grundsätzlich Dienstherr seiner Be-
amten; er kann diese zur Dienstleistung bei einer Klinikum 
Aschaff enburg-Alzenau gemeinnützige GmbH anweisen. 
Er ist Mitglied des kommunalen Arbeitgeberverbandes 
Bayern und des Bayerischen Versorgungsverbandes.

 Der Zweckverband hat zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung zur Neufassung der Satzung Beschäftigte am Standort 
Aschaff enburg.

 Der Zweckverband hat mit der Übernahme des Standor-
tes Alzenau das dortige Personal übernommen und ist in 
die insoweit bestehenden Dienstverhältnisse und Arbeits-
verträge des beschäftigten Personals eingetreten. Näheres 
regelt ein Personalüberleitungsvertrag.

(2) Der Zweckverband hat das nicht beamtete Personal an die 
Klinikum Aschaff enburg  Alzenau gemeinnützige GmbH 
übergeben. Die Klinikum Aschaff enburg-Alzenau ge-
meinnützige GmbH ist auch in die bestehenden Dienstver-
hältnisse und Arbeitsverträge des bei dem Krankenhaus-
zweckverband beschäftigten Personals eingetreten. Das 
übergebene Personal wird  entsprechend seiner bisherigen  
Stellung in der Klinikum Aschaff enburg-Alzenau gemein-
nützige GmbH weiterbeschäftigt. Näheres regelt ein Perso-
nalüberleitungsvertrag.

§ 7 Einbringung und Rückübereignung von 
Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen

(1) Die Stadt Aschaff enburg hat dem Zweckverband

1. das Eigentum an dem von dem Krankenhaus in Aschaf-

fenburg genutzten Grundstück Am Hasenkopf von ca. 
75.000 m2 und 

2. das Eigentum an dem Grundstück, den Gebäuden und 
Einrichtungen der Kinderklinik und des Schülerin-
nenwohnheimes, beide Fl.Nr. 4261 der Gemarkung 
Aschaff enburg, Am Hasenkopf,

übertragen.

(2) Für die Übertragung des in

1. Abs. 1 Nr. 1 genannten Eigentums wurde und wird 
ein Wert von 2.250.000,00 DM (das entspricht 
1.150.406,73 €) angesetzt und auf den Finanzierungs-
anteil der Stadt Aschaff enburg angerechnet und

2. Abs. 1 Nr. 2 genannten Eigentums wurde und wird ein 
Wert von insgesamt 7.577.018,00 DM (das entspricht 
3.874.067,79 €) angesetzt und auf den Finanzierungs-
anteil der Stadt Aschaff enburg angerechnet.

Die für die Übertragung entstehenden Ausgaben hat der 
Zweckverband übernommen.

Der Landkreis Aschaff enburg leistete seinerseits eine Zah-
lung von 3.788.509,00 DM und eine weitere in Höhe von 
271.000,00 DM an den Zweckverband, der diese wieder-
um an die Stadt Aschaff enburg ausgezahlt hat.

(3) Der Landkreis Aschaff enburg hat dem Zweckverband das 
Eigentum an dem von dem Krankenhaus in Alzenau - Was-
serlos genutzten und noch herauszumessenden Grundstück 
am Schlosspark von ca. 23.000 m2 einschließlich des ge-
samten Krankenhausbetriebes in Alzenau übertragen.

(4) Für die Übertragung des in Abs. 3 genannten Eigentums 
(Sachgesamtheit aus Grundvermögen und Krankenhausbe-
trieb) wird ein Wert gem. Wertgutachten vom 30.12.2013 
zum Stand 31.12.2014 fortgeschrieben angesetzt und auf 
den Finanzierungsanteil des Landkreises Aschaff enburg  
angerechnet.

 Die Stadt Aschaff enburg wird einen entsprechenden Finan-
zierungsanteil an den Zweckverband  überweisen.

 Die im Zusammenhang mit der Übertragung entstehenden 
Ausgaben übernimmt der Zweckverband.

(5) Der Krankenhauszweckverband hat die in seinem Eigen-
tum stehenden Grundstücke und Gebäude, soweit sie nicht 
unmittelbar für eigene Aufgaben gebraucht werden, dauer-
haft an die neu gegründete Klinikum Aschaff enburg Alze-
nau gemeinnützige GmbH verpachtet, die diese Grundstü-
cke und Gebäude für einen Krankenhausbetrieb nutzt.

(6) Wird das in Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannte Eigentum nicht 
mehr dem Verbandszweck, wie er sich in dieser Vorschrift 
konkretisiert, entsprechend betrieben, ist es auf Verlangen 
der Stadt Aschaff enburg zurück zu übereignen. Die Rück-
übereignung erfolgt zum jeweiligen Übertragungswert 
nach  Abs. 2. Die Kosten der Rückübereignung trägt die 
Stadt Aschaff enburg. Die Stadt Aschaff enburg kann auf die 
Rückübertragung verzichten und stattdessen einen Werter-
satz gem. dem jeweiligen Übertragungswert nach Abs.2 
verlangen. Gleiches gilt entsprechend für den Landkreis 
für das in Abs .3 genannte Grundstück. Sofern die Gebäu-
de nach der Übertragung auf den Zweckverband verändert 
wurden, hat der Empfänger im Falle der Rückgewähr für 
den Wertzuwachs einen Ausgleich zu zahlen.

§ 8 Verbandsorgane

Verbandsorgane sind

a) die Verbandsversammlung,

b) der Verbandsvorsitzende.
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§ 9 Zusammensetzung der Verbandsversammlung und 
Stimmenverteilung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Oberbürger-
meister der Stadt Aschaff enburg, dem Landrat des Land-
kreises Aschaff enburg und 16 weiteren Verbandsräten, von 
denen 8 vom Stadtrat Aschaff enburg  und 8 vom Kreistag 
Aschaff enburg zu entsenden sind.

(2) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
und diese Satzung nicht etwas anderes vorschreiben, wer-
den die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt.  Es wird off en abgestimmt. Jeder 
Verbandsrat hat eine Stimme.

(3) Einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl und der Mehrheit der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl jedes Verbandsmitglieds in der Verbandsver-
sammlung bedürfen

1.  die Änderung der Verbandsaufgaben,

2.  die Änderung der Verbandssatzung,

3.  der Beitritt, Austritt und Ausschluss von Verbandsmit-
gliedern (Art. 44 KommZG),

4.  die Aufl ösung des Zweckverbandes (Art. 46 Abs. 1 
KommZG).

(4) Die Sitzungen sind öff entlich oder nichtöff entlich nach den  
Grundsätzen der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern.

(5) Die Verbandsmitglieder bestellen für jeden Verbandsrat 
für den Fall seiner Verhinderung zwei Stellvertreter. Dies 
gilt nicht für den Oberbürgermeister und den Landrat. Die 
Stellvertreter des Oberbürgermeisters und des Landrates 
vertreten diese nur als Mitglieder in der Verbandsversamm-
lung, nicht in ihrer Eigenschaft als Verbandsvorsitzender (§ 
11 dieser Satzung).

(6) Der Geschäftsleiter des Zweckverbandes, im Falle sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter, nimmt beratend 
an der Verbandsversammlung teil (Art. 39 Abs. 2 Satz 4 
KommZG).

(7) Die Verbandsversammlung kann Beschäftigten der Ver-
bandsmitglieder die beratende Teilnahme und den Sach-
vortrag in der Verbandsversammlung  gestatten.

(8) Der Betriebsratsvorsitzende der Klinikum Aschaff enburg-
Alzenau gGmbH nimmt beratend an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung teil. Bei Verhinderung kann der 
Vertreter im Amt teilnehmen.

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1)  Die Verbandsversammlung ist zuständig für

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentli-
che Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden 
Gesellschaften oder Einrichtungen;

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen;

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über 
die Nachtrags haushaltssatzungen, über Einwendungen 
gegen die Haushaltssatzung und die Nachtragshaus-
haltssatzungen sowie die Beschlussfassung über die 
Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vor-
läufi gen Haushaltsführung;

4. die Beschlussfassung über den Wirtschafts- und Fi-
nanzplan; 

5. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlas-

tung;

6. die Bestellung der weiteren Stellvertreter des Ver-
bandsvorsitzenden entsprechend den Vorschlägen der 
Verbandsmitglieder;

7. die Bildung, Besetzung und Aufl ösung weiterer Aus-
schüsse;

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung;

9. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbands-
satzung, die Aufl ösung des Zweckverbandes und die 
Bestellung von Abwicklern;

10. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen 
und Beteiligungen, den Abschluss und die Änderung 
von Unternehmensverträgen;

11. das Aufl ösen einer Klinikum Aschaff enburg-Alzenau 
gemeinnützige GmbH;

12. die Entscheidung über den Beitritt von weiteren Ver-
bandsmitgliedern und die Änderung der Verbandsauf-
gaben;

13. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von 
Grundstücken und Grundstücksteilen sowie die Ge-
nehmigung von Investitionen bei Immobilien;

14. die Wahl und Beauftragung des Jahresabschlussprü-
fers;

15. die vorherigen Beschlussfassungen vor entsprechen-
den Entscheidungen der Gesellschafterversammlung 
der Klinikum Aschaff enburg-Alzenau gGmbH, soweit 
der jeweilige Gesellschaftsvertrag dies vorsieht.

16. alle anderen Aufgaben, die nach dem KommZG der 
Verbandsversammlung vorbehalten sind.

(2)  Die Verbandsversammlung ist ferner zuständig für

1. die Ernennung, Beförderung, Abordnung oder Ver-
setzung zu einem anderen Dienstherrn, Ruhestands-
versetzung und Entlassung der Beamten, soweit diese 
Zuständigkeit auch gesetzlich bestimmt ist;

2. die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung des 
Geschäftsleiters und seines Stellvertreters sowie deren 
Bestellung;

3. die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben über 50.000,00 €;

4. die Aufnahme von Krediten, Übernahme von Bürg-
schaften sowie den Abschluss sonstiger Rechtsge-
schäfte, die einer Aufnahme von Krediten wirtschaft-
lich gleichkommen, mit einem Betrag über 250.000, 00 
€;

5.  die Verfügung über das Vermögen des Zweckverban-
des mit einem Geldwert über 50.000,00 € im Einzelfall 
oder einer Verpfl ichtung zu wiederkehrenden Leistun-
gen von mehr als 5 Jahren und einem jährlichen Geld-
wert über 10.000,00 €;

6.  die Übertragung  von Zuständigkeiten gemäß Art. 36 
Abs. 3  KommZG auf den Verbandsvorsitzenden und 
gemäß Art. 39 Abs. 2 Satz 2 und 3 KommZG auf den 
Geschäftsleiter. Die zum Zeitpunkt der Satzungsän-
derung von der Verbandsversammlung auf den Ge-
schäftsleiter erfolgte Delegation von Aufgaben gilt bis 
zu einer Neuregelung der Delegation fort.

§ 11 Der Verbandsvorsitz

Der Verbandsvorsitz wechselt zwischen dem Oberbürgermeis-
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ter und dem Landrat alle zwei Jahre, erstmals zum 01.01.2015. 
Erstmaliger Vorsitzender ist der Landrat. Wenn der Landrat 
Verbandsvorsitzender ist, ist der Oberbürgermeister Stellvertre-
ter und umgekehrt.

Die Verbandsversammlung bestellt aus ihrer Mitte je einen Ver-
bandsrat der beiden Verbandsmitglieder nach deren Vorschlä-
gen als weiteren Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden. Da-
bei wird die Stellvertretung von dem weiteren Stellvertreter aus 
dem Bereich der Stadt Aschaff enburg vorgenommen, wenn der 
Oberbürgermeister als stellvertretender Vorsitzender verhindert 
ist, von dem weiteren Stellvertreter aus dem Landkreis Aschaf-
fenburg dann, wenn der Landrat als stellvertretender Vorsitzen-
der verhindert ist.

§ 12 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der 
übrigen Verbandsräte

(1) Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die üb-
rigen Mitglieder der Verbandsversammlung (Verbandsrä-
te) sind ehrenamtlich tätig. Der Verbandsvorsitzende und 
sein erster Stellvertreter erhalten eine Entschädigung für 
ihre besondere Tätigkeit außerhalb der Sitzungen der Ver-
bandsversammlung. Die sonstigen Verbandsräte erhalten 
eine angemessene Entschädigung für die Teilnahme an 
Sitzungen und ihre sonstige Tätigkeit. Die Höhe der Ent-
schädigung setzt die Verbandsversammlung durch eine 
Entschädigungssatzung fest.

(2) Die Verbandsmitglieder können ihre Verbandsräte anwei-
sen, wie sie in der Verbandsversammlung abzustimmen 
haben. Hat ein Verbandsrat entgegen der Weisung abge-
stimmt, so berührt das die Gültigkeit des Beschlusses der 
Verbandsversammlung nicht (Art. 33 Abs. 2 KommZG).

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden

(1)  Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach 
außen. Er bereitet die Beratungsgegenstände der Verbands-
versammlung vor und führt in ihr den Vorsitz.

(2)  Der Verbandsvorsitzende vollzieht ferner die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung und erledigt in eigener Zustän-
digkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-
nung kraft Gesetzes dem 1. Bürgermeister zukommen. Der 
Verbandsvorsitzende ist weiter zuständig für die ihm au-
ßerdem durch das KommZG sowie besondere Beschlüsse 
der Verbandsversammlung zur selbständigen Erledigung 
übertragenen Angelegenheiten.

(3)  Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse 
seinem Stellvertreter und in Angelegenheiten der laufen-
den Verwaltung Beschäftigten des Zweckverbandes oder 
mit Zustimmung des Verbandsmitglieds dessen Beschäf-
tigten übertragen (Art. 36 Abs. 4 KommZG).

(4)  Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die 
Beschäftigten des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorge-
setzter der Beamten.

§ 14 Geschäftsstelle

(1) Zur Erfüllung der Verwaltungsgeschäfte wird eine Ver-
bandsgeschäftsstelle errichtet; sie untersützt den Verbands-
vorsitzenden nach dessen Weisungen bei den laufenden 
Verwaltungsgeschäften (Art. 39 Abs. 1 KommZG). Sie 
wird vom Geschäftsleiter, im Verhinderungsfall von dessen 
Stellvertreter, geführt und hat ihren Sitz in Aschaff enburg.

(2)  Der Geschäftsleiter und sein Stellvertreter können von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

§ 15 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Für die Verbandswirtschaft gelten die Grundsätze der doppelten 

kommunalen Buchführung (Art. 61 Abs. 4 BayGO).

§ 16 Finanzbedarf

(1) Der Zweckverband fi nanziert bei Inanspruchnahme aller 
Fördermöglichkeiten die Kosten seiner Aufgaben selbst. 
Zur Sicherung seiner Zahlungsfähigkeit haben ihn die Ver-
bandsmitglieder hinreichend mit Eigenkapital auszustat-
ten.

(2)  Der Zweckverband hat alle Einnahmemöglichkeiten aus-
zuschöpfen, insbesondere aus seiner Beteiligung an einer 
Klinikum Aschaff enburg-Alzenau gemeinnützige GmbH.

(3)  Soweit die Einnahmen zur Deckung der Ausgaben nicht 
ausreichen, wird der daraus entstehende Finanzbedarf 
des Zweckverbandes durch die von den Verbandsmitglie-
dern aufzubringende Verbandsumlage gedeckt. Die Ver-
bandsumlage setzt sich zusammen aus der Betriebsumlage 
und der Investitionsumlage.

(4) Zur rechtzeitigen Veranschlagung der Verbandsumlage 
in den Haushaltsplänen der Verbandsmitglieder ist der 
voraussichtliche Betriebsumlage- und Investitionsumla-
gebedarf des folgenden Jahres vom Zweckverband den 
Verbandsmitgliedern zum 1. November jeden Jahres mit-
zuteilen.

§ 17 Investitionsumlage

(1)  Der Investitionsumlagebedarf umfasst alle nich durch 
staatliche Förderleistungen gedeckten Aufwendungen, 
soweit diese nicht durch die Klinikum Aschaff enburg-Al-
zenau gemeinnützige GmbH selbst getragen werden, für 
die Planung, den Bau und die Errichtung der Krankenhaus-
bauten einschließlich der notwendigen Ergänzungsanlagen 
sowie der Aus- und Weiterbildungseinrichtungen am Kran-
kenhaus in Aschaff enburg und in Alzenau, auch wenn diese 
durch eine Klinikum Aschaff enburg-Alzenau gemeinnützi-
ge GmbH betrieben werden.

(2)  Der Investitionsumlagebedarf nach Abs. 1 wird von den 
Verbandsmitgliedern je zur Hälfte gedeckt.

(3)  Die jeweils im Haushaltsplan veranschlagte Investitions-
umlage ist von den Verbandsmitgliedern nach Anforderung 
des Zweckverbandes binnen zwei Monaten zu bezahlen.

§ 18 Betriebsumlage

(1)  Das Betriebsergebnis (Aufwandsunterdeckung) des be-
triebenen Krankenhauses kann einen Betriebsumlagebe-
darf begründen, der von der Stadt Aschaff enburg und dem 
Landkreis Aschaff enburg jeweils hälftig zu tragen ist. Dies 
gilt unabhängig davon, ob das Krankenhaus durch den 
Zweckverband selbst oder eine Klinikum Aschaff enburg 
gemeinnützige GmbH betrieben wird.

(2)  Eine Betriebsumlage ist nach Feststellung des Jahresab-
schlusses des Krankenhauses bzw. der Klinikum Aschaf-
fenburg-Alzenau gemeinnützige GmbH unter Anrechnung 
geleisteter Zuschüsse und Vorauszahlungen und unter Be-
achtung von europarechtskonformen Betrauungsakten der 
Verbandsmitglieder bis zum Ende des Jahres, in dem die 
Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte, an den Zweck-
verband abzuführen.

(3)  Auch der Betrieb der Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen und der allgemeine Geschäftsbedarf können einen Be-
triebsumlagebedarf begründen. Dieser wird jeweils hälftig 
unter den Verbandsmitgliedern aufgeteilt. Der sich jeweils 
nach Auswertung des Jahresabschlusses ergebende Be-
triebsumlagebedarf ist von den Verbandsmitgliedern nach 
Anforderung des Zweckverbandes binnen zwei Monaten 
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zu bezahlen.

§ 19 Kassenwesen und Prüfungswesen

(1)  Der Zweckverband führt seine Kassengeschäfte selbst.

(2)  Es wird ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Er be-
steht aus je 2 Verbandsräten von jedem Verbandsmitglied. 
Für jedes Ausschussmitglied ist für den Fall der Verhinde-
rung ein Stellvertreter zu bestellen. Ein Ausschussmitglied 
ist durch Wahl der Verbandsversammlung zum Vorsitzen-
den zu bestimmen.

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresab-
schluss des Krankenhauszweckverbandes, ehe dieser der 
Verbandsversammlung zur Feststellung vorgelegt wird.

(4) Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses sind 
nicht öff entlich.

(5)  Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem Zweckverbands-
vorsitzenden. Der jeweilige Zweckverbandsvorsitzende 
kann sich hierzu seiner kommunalen Dienststellen bedie-
nen.

(6)  Der Zweckverband ist Mitglied des Bayerischen Kommu-
nalen Prüfungsverbandes, München, der die überörtliche 
Rechnungs- und Kassenprüfung durchführt.

§ 20 Aufl ösung

(1)  Für die Aufl ösung des Zweckverbandes gelten die Bestim-
mungen des Art. 46 KommZG. 

(2)  Werden die Verbandsanlagen von einem Verbandsmitglied 
oder einer anderen Körperschaft des öff entlichen Rechts 
mit Dienstherreneigenschaft weitergeführt, so haben die 
Beschäftigten und Vermögenslasten des Zweckverbandes 
und die bisherigen Verbandsmitglieder die Versorgungs-
empfänger des Zweckverbandes im gleichen Verhältnis zu 
übernehmen.

(3)  Übernimmt jedes Verbandsmitglied des Zweckverbandes 
einen Teil der Verbandanlagen, so geht das in den einzel-
nen Teilen tätige Personal an den jeweiligen neuen Träger 
über. Personal der zentralen Verwaltung und Versorgungs-
empfänger werden im gleichen Verhältnis auf die neuen 
Träger übergeleitet.

(4)  Wird der Zweckverband aufgelöst, ohen dass seine bishe-
rigen Aufgaben auf andere juristische Personen des öff ent-
lichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft übergehen, so 
sind die Beschäftigten des Zweckverbandes und die Ver-
sorgungsempfänger im gleichen Verhältnis von den Ver-
bandsmitgliedern zu übernehmen.

(5) Für die Aufl ösung des Zweckverbandes durch den Austritt, 

den Ausschluss oder die außerordentliche Kündigung ei-
nes Verbandsmitgliedes gelten die Absätze 1 bis 4 entspre-
chend.

§ 21 Abwicklung und Auseinandersetzung

Abwicklung und Auseinandersetzung des Zweckverbandes bei 
einer Aufl ösung gemäß § 20 Abs. 1 und 5 dieser Satzung richten  
sich nach den Bestimmungen des KommZG.

§ 22 Schlichtungsverfahren

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Zweckverband 
und seinen Verbandsmitgliedern, sowie zwischen den Ver-
bandsmitgliedern untereinander aus dem Vertragsverhältnis 
wird die Regierung von Unterfrnaken als Aufsichtsbehörde zur 
Schlichtung angerufen.

§ 23 Änderungsvorbehalt der Verbandsmitglieder

(1)  Zusätzlich zu der Beschlussfassung der Verbandsversamm-
lung  bedarf der Zustimmung aller Verbandsmitglieder

1. die Änderung der Verbandsaufgabe,

2. der Beitritt, Austritt und Ausschluss von Verbandsmit-
gliedern (Art. 44 KommZG),

3. die Aufl ösung des Zweckverbandes (Art. 46 Abs. 1 
KommZG).

(2)  Der Zweckverband unterrichtet die Verbandsmitglieder 
von einer beabsichtigten Maßnahme nach Abs. 1 und be-
antragt ihre Zustimmung. Der Zweckverband hat eine nach 
Abs. 1 beabsichtigte Maßnahme zu begründen.

§ 24 Öff entliche Bekanntmachungen

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes 
werden im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der 
für die Bekanntmachungen ihrer Satzungen vorgesehenen 
Form auf diese Bekanntmachung hin.

(2) Sonstige öff entliche Bekanntmachungen des Zweckver-
bandes erfolgen in den amtlichen Veröff entlichungen der 
Mitglieder.

§ 25 Inkrafttreten

Diese Verbandssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Verbandssatzung vom 17.01.2017 außer Kraft.

Aschaff enburg, 25.04.2022

Jürgen Herzing
Verbandsvorsitzender

Apl-l 1444                                    RABl  S.  67
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Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 
Würzburg (2)

Bekanntmachung vom 07.06.2022 Nr. 24-8321.2-1-12

I.

Der Regionale Planungsverband Würzburg hat um Veröff entli-
chung der nachfolgenden Bekanntmachung gebeten.

Würzburg, 07.06.2022
Regierung von Unterfranken

B r ü c k n e r
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

II.

Der Regionale Planungsverband Würzburg gibt bekannt, dass 
am

Donnerstag, 30. Juni 2022, um 9.30 Uhr  

in der Stadthalle in 97450 Arnstein, Cancale-Platz 6,

eine Verbandsversammlung stattfi ndet.

Die Sitzung ist öff entlich.

Tagesordnung:

1 Begrüßung

 Franz Josef Sauer 
 1. Bürgermeister der Stadt Arnstein

 Sabine Sitter
 Landrätin des Landkreises Main-Spessart und 
 Verbandsvorsitzende des Regionalen Planungsverbandes 

Würzburg 

2 „Erneuerbare Energien in der Gemeinde aktiv gestalten, 
zur kommunalen Wertschöpfung beitragen und dabei 
die Bevölkerung einbinden“

 Clemens Garnhartner
 C.A.R.M.E.N. e.V. / Abteilung Energie vor Ort

3 „Service für die Kommunen – Unterfrankenweite Ge-
bietskulisse Freifl ächen-Photovoltaikanlagen“

 Brigitte Ziegra-Schwärzer
 Regionsbeauftragte der Region Würzburg

4 „Erneuerbare Energien – regional konzipiert, kommu-
nal profi tiert“

 Marco Siller
 Geschäftsführer Gesellschaft zur Umsetzung erneuerbarer 

Technologieprojekte im Landkreis Haßberge mbH (GUT 
Haßberge mbH)

5 Erfahrungen und Projekte unserer Städte und Gemein-
den

 Diskussion und Austausch

6 Sonstiges

Karlstadt, 12.05.2022

Sabine Sitter, Landrätin
Verbandsvorsitzende
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Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Harrer/Kugele

Verwaltungsrecht in Bayern

Ergänzbare Rechtssammlung mit Kommentar

135. Aktualisierungslieferung

März 2022

Art. Nr. 66211135

Preis: 373,50 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Mit dieser Lieferung erhalten Sie teils grundlegend überarbeitete 
Erläuterungen zu zentralen Vorschriften des BayVwVfG und 
der VwGO.

Hauck/Noftz/Oppermann

Sozialgesetzbuch SGB IX

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen

Kommentar

Ergänzungslieferung 1/22

Februar 2022

Preis: 62,80 Euro

Erich Schmidt Verlag

Die Lieferung 1/22 enthält Neukommentierungen und Aktuali-
sierungen von Normen aus Anlass von Rechtsänderungen, im 
Rehabilitationsrecht: die Teilhabekonferenz (§ 20) unter Einbe-
ziehung anderer öff enltichen Stellen (§ 22), das Budget für Arbeit 
(§ 61a) und die Zuständigkeit in anerkannten Werkstätten für 
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behindere Menschen (§ 63) von Bernd Götze; das Persönliche 
Budget (§ 29) von Dr. Egbert Schneider; die neuen digitalen 
Gesundheitsanwendungen in der medizinischen Rehabilitation  
(§§ 42, 47a) von Prof. Dr. Dagmar Oppermann. Im Einglie-
derungshilferecht erläutert Konrad Frerichs das Verhältnis zu 
anderen Rechtsbereichen (§ 93); Dr. Bettina Süsskind, LL.M. 
aktualisiert allgemeine Grundsätze im Vertragsrecht (§ 123) und 
erläuert die Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung in der 
Eingliederungshilfe (§ 128). Schließlich kommentiert Dr. h.c. 
Peter Masuch im Schwerbehindertenrecht die Vorschriften zur 
unentgeltlichen Beförderung im öff entlichen Personenverkehr, 
das Erstattungsverfahren (§ 233), die Kostentragung (§ 234), die 
Einnahmen aus Wertmarken (§ 235), die Erfassung der Ausweise 
(§ 236) nebst Verordnungsermächtigungen (§ 237).

Igl

Recht der Gesundheitsfachberufe, Heilpraktiker und sons-
tigen Berufe im Gesundheitswesen

101. Aktualisierung

Februar 2022

Preis: 98,00 Euro

medhochzwei Verlag

Das Werk stellt die bundes- und landesrechtlichen Vorschriften 
sowie die einschlägigen unionlaen Rechtstexte für Gesundheits-
fachberufe sowie Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen thema-
tisch geordnet zusammen. In der Normsammlung fi nden sich 
auch die gesundheitsberuferechtlich einschlägigen Vorschriften 
nach dem BBiG, die Vorschriften für die Gesundheitshandwerks-
berufe sowie zu den Helfer- und Assistenzberufen. Weiter enthält 
das Werk die für diese Berufsgruppen relevanten Nebengesetze. 
Die für die Heilberufe einschlägigen Gesetze und Verordnungen 
werden kommentierend erläutert.

Strunz/Geiger

Einheitsaktenplan

für die bayerischen Gemeinden und Landratsämter mit Verzeich-
nis der Aufbewahrungsfristen

Kommentar

55. Aktualierungslieferung

Dezember 2021

Preis: 91,99 Euro

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH

In dieser Aktualisierung werden die aktuellen Änderungen und 
Ergänzungen des Einheitsaktenplans berücksichtigt (Teil B 3 
und Teil B 4), die einschlägigen Rechtsvorschriften zu Inhalt, 
Verwendung, Weitergabe und Aufbewahrung von Schülerunter-
lagen aktualisiert (Teil E 3.4), die Aufbewahrungsfristen an die 
erfolgten Änderungen angepasst (Teil E 4) sowie die Buchstaben 
R-Z des Schlagwortregisters auf den Stand 1. Dezember 2021 
gebracht.

Krauskopf

Soziale Krankenversicherung

Pfl egeversicherung

Kommentar

112. Aufl age

Preis: 189,00 Euro

ISBN 978-3-406-45832-3

Verlag C.H. Beck

Der „Krauskopf“ erschließt das Recht der Gesetzlichen Kranken-
versicherung und der Sozialen Pfl egeversicherung praxisnah und 
präzise. Eingehende Erläuterungen zum Allgemeinen Teil (SGB 
I) und zu den Gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversiche-
rung (SGB IV) ergänzen die Kommentierung zur Kranken- und 
Pfl egeversicherung.

Nitsche/Baumann/Mühlfeld 

Satzungen zur Wasserversorgung

Kommentierte Ausgabe

70. Aktualisierungslieferung

Januar 2022

Art. Nr. 66374070

Preis: 177,97 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Die 70. Ergänzungslieferung berücksichtigt die bis Dezember 
2021 ergangene und veröff entlichte Rechtsprechung. Hinzuwei-
sen ist dabei insbesondere auf folgende Punkte:

• Zum Anspruch auf Befreiung vom ABZ bei eigener Was-
serversorgungsanlage; Amoritsation; Gründe, die eine Be-
freiung (nicht) rechtfertigen (Erl. 10.06/3 und Erl. 10.06./4).

• Zur Beschränkung der Benutzungspfl icht unter dem Aspekt 
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit (Erl. 10.07/4c).

• Bei einer einfachen E-Mail handelt es sich nicht um einen 
Widerspruch in schriftlicher Form (Erl. 20.07/8g).

• Die Drei-Tages-Bekanntmachungsfi ktion fi ndet nur dann 
Anwendung, wenn feststeht, wann der mit einfachen Brief 
übersandte Verwaltungsakt tatsächlich zur Post aufgegeben 
worden ist (Erl. 20.07/8g).

• Nochmals: zur angemessen Verzinsung (Erl. 20.09/8e dd).

• Der Zinssatz (nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO) von 0,5 % pro 
Monat war bis einschließlich 2013 noch verfassungsgemäß, 
verstößt aber ab 2014 gegen den Gleichheitsgrundsatz (vgl. 
Erl. 20.09/8 e dd).

• Zu den Grenzen der Mitwirkung einer Stadtwerke GmbH 
bei der Gebührenerhebung im Hinblick auf die Rechtmä-
ßigkeit der Gebührenbescheide (Erl. 20.13/2b).

Im Übrigen wurden die Erläuterungen entsprechend fortgeschrie-
ben bzw. ergänzt.


